
 
 
 

Weisungen der TK zum Hornusserbock 
 
Nach Artikel 5 der technischen Weisungen 2010 ist der Hornusserbock vermasst. 
Wegen gewissen Unstimmigkeiten zu dieser Vermassung gilt folgende Änderung: 
 
Jeder Hornusserbock der die aktuelle runde TK-Plombierung aufweist, ist bis zur 
nächsten wiederkehrenden Prüfung, also bis zum ersten Meisterschaftsspiel 2012, 
zugelassen. 
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